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Was man vom geſunden Haustier wiſſen muß .

Zahl der

E 88 ümhg in Zahl der Pulsſchläge in der Minute

Celſius der Minute

Pferd 37,5—38,5 10—j2 Fohlen 30 —50 , ältere Tiere 30 — 40 .

Rind 38,0 —-39,5 10- —15 Kälber über 100 , Kühe 70 —80 , Maſtochſen 50 —60 , Zugochſen 35 —50 .

Schaf 38,5 —41,0 15 —0 Jährlinge über 100 , ältere Tiere 60 —80 .

Schwein 38,5 —40,0 15 —70 Ferkel ( bis / Jahr ) über 100 , ältere Tiere 60 —100 .

Hund 37,5 —39,0 ] 15 - 20 70 - 120 .
Die Zahl der Atemzüge und Pulsſchläge ſchwankt ſehr und iſt von der

Bewegung der Tiere und der Außentemperatur abhängig . Hitze und Bewegung

beſchleunigen , Kälte und Ruhe verlangſamen ſo wohl Puls als auch Atmung .

Wieviel Waſſer brauchen unſere Haustiere täglich ?

Dieſe Zahlen ſollen nur ungefähre Anhaltspunkte bieten bei der Berechnung der für einen Gutsbetrieb täglich notwendigen

Waſſermengen , z. B. bei Anlage einer Waſſerleitung . )

E
33 Grünfütterung ockerniten

Weidegang im Stalle Trockenfütterung

Liter Liter Liter

Pferde auf 500 kg Lebendgewicht ca. 10 —20 ca. 15 —30 ca. 35 —50

Kühe 77 ＋. 1 0 20—25 U 25 —40 7. 60 —90

„ 50 —60

„ 15 - —20 „ 20 —30 „ 50 - —70

Rinder „ 250 „ 8 - —10 „ 10 - —15 „ 25 - —30

Shafe „ 100 5 „ 2 — 3 — „ 6 - —10

Schweine, , 100 „ 0 5 109 20 —30

) Bei Fütterung mit wäſſerigem Futter ( Küchenabfälle , Milch uſw. ) .

Leiſtung eines Pferdegeſpanns in 10—12 ſtündiger Arbeitszeit .

Ahbeit Hektar

a. Bodenbearbeitung

Stoppelſtürzen mit Dreiſcharpflug 0,8 —1,2
Pflügen ( mittlere Furche von 18 —20 om Tiefe ) 0,3 —0,5
Tiefpflügen (ca. 30 cm) 4 Pferde * 2 0,25 —0,45
Grubbern mit dem Federzahn⸗Kultivator 1,25 —1,75

Eggen ( zweimalig ) mit mittlerer Egge . 2—- 2,5
Walzen mit Glatt⸗ oder Ringelwalze 3 —5

Häufeln mit Häufelpflug 0,5 —0,8

b. Saat
3 —5Säen mit Drillmaſchine

c. Erntearbeiten

Grasmähen mit Zweiſpänner⸗Mähmaſchine
Getreidemähen mit Ablegemaſchine
Getreidemähen mit Bindemäher
Heuwenden 2 m breit

Heu zuſammenrechen mit gewöhnlichem Pferderechen (1 Pferd ) .
Heu zuſammenrechen mit Schwadenrechen .
Kartoffeln ausmachen mit Erntemaſchine
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Währſchafts⸗Leiſtung .
Nach Dr. Dammann .

Pferde Rindvieh Scha fe Schweine
— — — —

1

—
Staaten

2 8
8 560 84 6

Deutſches Reichy Tage Tage Tage Tage
1. Nutz⸗ und Zuchttiere 141141141414 14 14 — 14 28114 * 310 —
2. Schlachttiere 1414 R 14 SShi

Belgien ? 28 — NAAeHe 9 — 2

i 9f 9Lge30 9 2 928 — 2 9
rsss 120209 99 9 — 9 — 209 — 94 — — = HDr =

Oeſterreic 15 3030 15 30 0f89130 Y Y 8 8
120202020 2

2⁰ 0301 — — 8 *

Anmerkungen .

Reutſch Reich . Mit dem 1. Januar 1900 traten [ Streit verkündet oder ge Bew ifnahme zur Siche⸗für das ganze ? unter Aufhebung aller bisherigen Landes - [ rung des Bewe beantragt . Der Rechtsverluſt tritt nicht
geſetze und Verordnungen über 6 vährleiſtung beim Vieh⸗ ein, wenn der Verkäufer den Mangel argli verſchwie⸗handel die Beſtimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuches in gen hat .Fraf— D c‚ eißt es 82 8 — 8 22 R 2 grc. 8 2Kraft . Danach heißt es ( auszugsweiſe ) :

S8 486 . Die Gewährfriſt kann durch Vertrag verlängert
§ 481 . Für den Verkauf von Pferden , Eſeln , Mauleſeln [ oder abgekürzt werden . Die vereinbarte Friſt tritt an dieund Maultieren , von Rindvieh , Schafen und Schweinen Stelle der geſetzlichen Friſt .

gelten die Vorſchriften der 88 459 bis 467 , 469 bis 480 § 487 . Der Käufer kann nur Wandelung , nicht Minde⸗des Geſetzbuches ) nur inſoweit , als ſich nicht aus den §8 482 rung verlangen . Die Wandelung kann auch , wenn das Tierbis 492 ein anderes ergibt .

§ 482 . Der Verkäufer hat nur beſtimmte Fehler ( Haupt⸗
mängel ) und dieſe nur dann zu vertreten , wenn ſie ſich
innerhalb beſtimmter Friſten ( Gewährfriſten ) zeigen . — Die
Hauptmängel und Gewährfriſten werden durch eine mit Zu⸗
ſtimmung des Bundesrakes zu erlaſſende Kaiſerliche Verord —
nung beſtimmt .

§ 483 . Die Gewährfriſt beginnt mit dem Ablaufe des
Tages , an welchem die Gefahr an den Käufer übergeht .
( Dies iſt der Tag der Übergabe . )

§ 484 . Zeigt ſich ein Hauptmangel innerhalb der Gewähr⸗
friſt , ſo wird vermutet , daß der Mangel ſchon zu der Zeit
vorhanden geweſen ſei, zu welcher die Gefahr auf den Käufer
übergegangen iſt . ( Gegen dieſe Vermutung bleibt dem Ver⸗
käufer der Gegenbeweis offen . )

§ 485 . Der Käufer verliert die ihm wegen de
zuſtehenden Rechte , wenn er nicht ſpäteſtens 2 age nach
dem Ablaufe der Gewährfriſt oder , falls das Tier vor dem
Ablaufe der Friſt getötet worden oder ſonſt verendet iſt,
nach dem Tode des Tieres den Mangel dem Verkäufer an⸗
zeigt oder die Anzeige an ihn abſendet oder wegen des
Mangels Klage gegen den Verkäufer erhebt oder dieſem den

Mangels8
8L

geſchlachtet , umgeſtaltet oder durch ſeine Schuld˖ 6˖ weſentlich
verſchlechtert oder untergegangen iſt , verlangt werden ; an
Stelle der Rückgewähr hat der Käufer den Wert des Tieres
zu vergüten . Das gleiche gilt in anderen Fällen , in denen
der Käufer infolge eines Umſtandes , den er zu vertreten
hat , insbeſondere einer Verfügung über das Tier , außer —
ſtande iſt , das Tier zurückzugeben . Iſt vor der Vollziehung
der Wandelung eine unweſentliche Verſchlechterung des Tieres
infolge eines von dem Käufer zu vertretenden Umſtandes
eingetreten , ſo hat der Käufer die Wertminderung zu ver⸗
güten . Nutzungen hat der Käufer nur inſoweit zu erſetzen ,
als er ſie gezogen hat .

§. 488 . Der Verkäufer hat im Falle der Wandelung dem
Käufer auch die Koſten der Fütterung und der Pflege , die
Koſten der tierärztlichen Unterſuchung und Behandlung , ſowie
die Koſten der notwendig gewordenen Tötung und Weg⸗
ſchaffung des Tieres zu erſetzen .

§ 489 . Iſt über den Anſpruch auf Wandelung ein Rechts⸗
ſtreit anhängig , ſo iſt auf Antrag der einen oder der andern
Partei die öffentliche Verſteigerung des Tieres und die
Hinterlegung des Erlöſes durch einſtweilige Verfugung an⸗
zuordnen , ſobald die Beſichtigung des Tieres nicht mehr er—
forderlich iſt .
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§ 491. Der Käufer
ſtimmten
ihm an Stelle des mangelh Tieres

liefert wird . Auf dieſen Anſpruch finden die

der §§ 488 bis 490 entſprechende Anwendung .

§ 492. Gewährleiſtung

kann ſtatt der WaTieres

Uebernimmt der

wegen eines nicht zu den Ha hörenden Fehlers

oder ſichert er eine Eigenſcha Vereinbarungen
ſind alſo zuläſſig ) , ſo finden die Vorſchriften der §88 487

bis 491 und , wenn eine Gewährleiſtung vereinbart wird ,

auch die Vor
wendung . Die im
wenn eine Gewährfriſt
lieferung des Tieres .

§ 515. Auf den Tauſch finden die Vorſchriften über den

Kau entſprechende Anwendung .

rſchriften der §§8 483 bis 485 entſprechende An

§ 490 beſtimmte Verjährung beginnt ,
nicht vereinbart wird , mit der Ab

Die im 8 erwähnte Kaiſerliche Verordnung
iſt unter dem März 1890 erlaſſen und enthält die in

Tabelle aufgezählten Hauptmängel miter voranſtehenden
n beigefügten Gewährfriſten . Für

ſind noch beſondere Begriffsbeſtimmungen
und zwar für ſolgende .

K

Hauptmängel
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d
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Der Nutz⸗ und

Dummkolle
anzuſehen die
Gehirnwaſſerſucht
des Gehirns , bei der
herabgeſetzt iſt .

Dämpfigkeit
keit ) ; als ſolche iſt
die durch einen chroniſchen und
heitszuſtand der Lungen oder des
wird .

Kehlkopfpfe
Rohren ) ; als
chroniſchen und unh
Kehlkopfes oder der
ein hörbares Geräuſch

Zuchttiere

r (Koller , Dummſein ) ; als ſolcher iſt
allmählich oder infolge der akuten

entſtandene unheilbare Krankheit
das Bewußtſein des Pferdes

( Dampf , Hartſchlägigkeit , Bauchſchlägig⸗
anzuſehen die Atembeſchwerde ,

unheilbaren Krank —
Herzens bewirkt

ifen
ſolches iſt

heilbaren
Luftröhre

( Pfeiferdampf , Hartſchnaufigkeit ,
anzuſehen die durch einen

Krankheitszuſtand des
verurſachte und durch

gekennzeichnete Atemſtörung .
Periodiſche Augenentzündung ( innere Augen⸗

entzundung , Mondblindheit ) ; als ſolche iſt anzu —
ſehen die auf inneren Einwirkungen beruhende ent

zundliche Veränderung an den inneren Organen des

Auges .
Tuberkulöſe Erkrankung ( des

fern infolge dieſer Erkrankung eine
eint ächtigung des Nährzuſtandes des

gefuhrt iſt .
2. Der Schlachttiere d. h. ſolcher

geſchlachtet werden ſollen und beſtimmt ſind ,
mittel für Menſchen zu dienen :

Tuberkulöſe Erkrankung ( des Rindviehes und
der Schweine ) , ſofern infolge — Erkrankung mehr

Hälfte des Schlachtgewichts nicht oder nur
Nahrungsmittel für Menſchen

Rindviehes ) , ſo⸗
allgemeine Be⸗

Tieres herbei⸗

Tiere , die alsbald
als Nahrungs —⸗

als die
unter Beſchränkung als

geeignet iſt .
Allgemeine Waſſerſucht b(der Schafe ) ; als ſolche

iſt anzuſehen der durch eine innere Erkrankung oder
durch ungenügende Ernährung herbeigeführte waſſer⸗
ſüchtige Zuſtand des Fleiſches .
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Außerdem gelten alsredhibitoriſche Fehler
beim Rindvieh : Rinderpeſt , die Folgen der nicht ab⸗

gegangenen N ach geburt , falls die Geburt nicht bei

dem Käufer ſtattgehabt hat ; bei Schafen : Rinderpeſt ,
ſämtlich mit 9 Tagen Gewährfriſt .

PBelge

) Frankreich . Auß
mittierende Lahmheiten ,

währ wird jedoch bei ſämtlichen
der Preis bzw. Wert des Tieres

erdem bei Pferden : alte inter⸗
Gewährfriſt 9 Tage . Ge⸗

Fehlern nur geleiſtet , wenn
100 Franken überſteigt .

Pferden : alte Bruſt⸗
Bruſtkrankheiten ,

alle mit Gewährfriſt

Außerdem bei
Rindvieh : alte

Rinderpeſt ,

) Luxemburg .
krankheiten ; beim
Rinderpeſt ; bei Schafen :
von 9 Tagen .

Oeſterreich . Außerdem bei Pferden : verdächtige
Drüſe mit Gewährfriſt von 15 Tagen . Die „ Fäule “ der
Tabelle iſt als Lungen - und Egelwürmer bezeichnet .

Pferden :
20

Außerdem bei verdächtige
Währſchaftszeit von Tagen . Ferner

bei Pferden und Rindern : Abzehrung als Folge von

Entartung der Organe der Bruſt - und Hinter⸗
leibs höhle ( Verhärtung , Verſchwärung , Vereiterung , Krebs ,
Tuberkelbildung ) , Währſchaftszeit 20 Tage . Dieſe Fehler
und Friſten ſind gemäß dem alten Konkordat aber nur noch
gültig für die Kantone Zürich ,Schwytz , Baſel⸗ - Stadt

Baſel - Land und Thurgau . Gemäß kantonaler Spezial⸗

geſetze hat der Verkäufer in den Kantonen Schaffhauſen ,
Obwalden , Glarus , Graubünden , Teſſin und Genf
ohne beſondere Zuſicherung ebenfalls nur für beſtimmte , im

Geſetz genannte Mängel zu haften ; dieſe Mängel und deren

Friſten ſind in den einzelnen Kantonen aber
Lor

verſchieden .
In Zug , St . Gallen , Wallis und Uri haftet der Ver⸗
käufer für die zugeſicherten Eigenſchaften , ſowie ohne be⸗
ſondere Zuſicherung für alle Mängel , den voraus⸗

geſetzten Gebrauch aufheben oder erheblich ſchmälern . End⸗

lich in den Kantonen Bern , Aarg au , 2 7**＋N Frei⸗

burg , Solothurn , Waadt , Appenzell , A. ⸗Rhoden
und Neuenburg beſteht das Syſtem der vertraglichen
Währſchaft ; darnach kann der Verkäufer nur für Eigen —
ſchaften und Mängel in Anſpruch genommen werden , deren

Vorhandenſein reſp . Nichtvorhandenſein er ausdrücklich zu⸗
geſichert hat .

Schwei
Drüſe mit einer

Außer den durch das Währſchaftsgeſetz
die beim Tierhandel der Vertäufer dem

Käufer gegenüber zu leiſten hat , können im Wege des Ver

tragsabſchluſſes die Haftung für andere Mängel und die

Zufage bezuͤglich der Nutzungseigenſchaften ( Zug, Milcher⸗

giebigkeit uſw. ) , des Alters , der Trächtigkeit u. ſ. f. ver⸗
einbart werden .

Es empfiehlt ſich für den Landwirt , hauptſächlich beim

Pferdekauf und bei der
Anſchaffung

von ⸗Nutzvieh, unter allen

Anmerkung .
bedingten Garantien ,

Umſtänden Verträge abzuſch ließen , die ihn vor jeder Über⸗

vorteilung ſichern . Dieſe Verträge müſſen immer in zwei
Exemplaren ausgefertigt werden . Beide Exemplare ſind vom
Verkäufer und vom Käufer zu unterſchreiben und jeder der⸗

ſelben erhält ein Exemplar zur Aufbewahrung . Die G.

Braunſche Hofbuchdruckerei in Karlsruhe liefert Vertrags⸗
formulare für den Viehhandel , die ſehr leicht auszufüllen

ſind , und erfolgt der Bezug am beſten durch die Ortsvereine .
Hundert Formulare koſten 2 M. 50 Pf .
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Tilgung von eneee0ge —

Zahlun gen jährüäch
Kapital M 1000 Kapital M . 1000 . —

I Zahlungen halbjährlich Zahlungen jährlich
— — —

Zahlungen halbjährlich

Arbeitsleiſtung einiger Maſchinen .

Geſamt⸗ i6 9 Geſamt⸗ 8
Zah Jè Za Halb⸗ Letzte Jähr⸗ zetzte Zah

bent Zaht 84 An⸗Lette 8
ahl jah Letzte prozent⸗

Sahl
li 8 Sahl

ſatz nuität
0 Anauitat, Zahlung ſatz

• 4 nuität Sahlung 3
Jahre Jahre ＋4 Jahre * 4 Jahre

Zinsfuß 3¼ % Zinsfuß 4½⅝

4 / 59 [ 42 . 50 [ 5. 70 58 f 21 . 25 4 . 365 fl 5350 . 00 [ 15 . 81 52 f25 . 00 12 . 17

45 8 1 90 = 48 22 . 50 2— 5½ [ 39 55 . 0040 . 36 [ 38⅛27 . 50 [17. 01
45 45 . 50 5. 62 42 20 . 87 8 9600 30. 01 6307 3000 18

5 38 50 . 00 33 . 04 37 % 15 . 72
[6 nr

5½ — 5 5 . 9231 % 17. 78 6ꝰ 27 65 . 00 55 . 77 26½ 32 . 50 31. 59

127 38. 82 26/ͤ 24 . 047 24 70 . 00 ] 27 . 77 23½ 35 . 00966

95 * —— 3 3 8 19 680 . 0062 . 7819 40 . 006 . 18
2 70 . 00 [ 59. 07 2 66 — 2

8 18 6000 1475 17d½ů 201
. [ 16 9000 [ 67 . 6316 45 . 00 648

9 15 90 . 0058 . 0815 0 . 69 10 f 14 100 . 00 [ 58 . 7313¼ 50 . 00 [ 43. 48

10 13 100 . 00770313 15 . 16

Zinsfuß 4 % Zinsfuß 4 /

4 %½ 53 4500 104 55¼22 . 50 21505 51 82 . 5035 . 40 f50¼ 2625
a4

67

3 . 883 4 3 2 5¼ 43 55 . 00 [ 51 . 4742¼ 27. 50 24.35
50 . 00 1. 80 4. 25 . 00 3. 90 3² 3 ＋3

5¼ͤ [ 34 655 . 007 . 1333 27 . 50 16 . 896 . [ 34
2960 . 00 0. 67 28 30 . 0014 . 42 6ͤ 29 6500 28 832. 50 29 . 40

6½ 25 65 . 00 23 . 85 24¼ 32 . 50 8247 25 7000 24½ [ 35 . 0012 . 48
0 7 22000 42 . 50 21/ . 35. 0027. 41%/ 6 20 8000 33 . 3210 40 . 001547

8 1880 . 0054 . 18 [18 40 . 000 . 11 P
. 000 88881 14900 3080 % 6000 15 % 1e 45,00 40 4

10 14 100 . 002 . 49 13 50 . 00 39 . 87f10 14 100 . 0088 . 74 f14 50 . 00 [ 22 . 73

Ziusfuß 4½ % Zinsfuß 5 %

4 / 55 [ 47 . 50433 f 54 25 . 751 . 565 / 505500 8. 26 49 27. 50 3. 05

3 8 2270 tt —. — 8 133 6 37 60 . 00
[

43 . 72 36 30 . 00 [ 16 . 97

6 30 6000 36 5029½ 30. 00 17 . 006 / 31 65 . 00 30 32 . 5012 . 56
6/ͤ [ 26 65 . 00 [ 32. 09 25½ 32 . 501477 [7 26 70 . 00 47 . 73 25½, 35 . 00 [ 25 . 79

723 70 . 00 [ 31 . 70 22¼ 35 . 00 [ 15. 75 8 21 80 . 00 5.42 20 40 . 00 28 . 96

41 —ä— —— 15½
17

8155
56 . 3916 / 45 . 0037 . 92

2 5 5 33 8
10 14 10000 3000 .13/½.] 50. 00] 158 l 0

f
15 100002107 14½ 50003 . 59

2 0 i oyforderlich
Maſchine eerkorderlich : Arbeitsbreite Arbeit in 10 Stunden

Pferde rbeiter m ha

Drillſäemaſchinen . 1 —2 2 1,50 —2 3 —5

Hackmaſchinen 1 —2 2 5 —2 3 —5
Grasmäher 1 —2 1 1,05 —1,30 2 - 4,5
Getreidemäher mit

Aüleger 5 2 1 1,4 3,5 —5
Heuwender 1 —2 1. 1,5 —2 5 —8

Heurechen 1 1 2 —3 5 —8

Düngerſtreuer 1 —2 1 —2 2 —3 4,0 —8
Trieur mittlere Größe — 2 — 10 —15 d2 Körner
Häckſelmaſchine ( Göpel ) 1 —2 1 —2 0,3 —0,4 25 - 60 dz Futter
Schrotmühle Scheiben ) für Göpel 2 1 Durchm . 16 —20 om 5 - 15 dz

Kapit

.
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Zinstabelle .

Auf 1 Jahr zu 360
Te Auf einen Monat zu 30 Tagen Auf einen Tasg

Kap
5 5 9 9

Nd. pital f ſſ ö
2 3

8910 5 % 44 9/0 3 % 11 0%
1 8 5

.
, c., , , 0 F 0

‚ 118 f

1
0 . 0110 . 008 —ο00ꝗ14

2
—0. 017 —. 0028

3
—0 . 025 —0 . 0042

4 0 . 044 —0 . 033 —0. 0055

5
0. 055 —0 . 042 —0 . 0069

6
— 0 0083

7
—0 . 0097

8
—0 . 011

9
—0 . 012

10
— 0. 013

20
— 0. 027

30
—0 . 041

40
—0. 055⁵

50
—0 . 069

60
—0 083

70
—. 097

80 —0. 1—
90 —0 —0 . 12

100
—0 . 13

200 4 kE
—

300
1 —

460 2 1 —0¹8
500 2 1026 — 0. 69

600 3 1050 —0 . 88

70⁰0 3 107 —0 . 97

800 4 2 33

900 — 22 —1 . 25

1000 5 25 —1 . 58

Wert der bekannteſten ausländiſchen Gold⸗ u . Silbermünzen gegenwärtiger Währung .

4 K

Belgien : Zwanzig⸗Franken⸗Stück in Gold . „ Oeſterreich⸗ Zehn⸗Kronen⸗S in God

ra 100 Centimes „ Ungarn : Zwanzig⸗Krone ück in Gold .

Dänemark : n Gold Krone in Silberà 100 Heller . 0. 85

EEEC Portugal : Krone in Gold 45. 3

Frankreich : Stick in Gold . 16. 20
7 100 Reis 8 4. 54

100 Centimes . 0. 80 Rumänien : Zwanzi Stück in Gold 16. 20

1 4
1 4
1 5

1
1 5

1

1 ＋
1 8 1

Griechenland : 1 rachmen⸗Stück in Gold 1 Leu in Silber à 100 Bauiuln . 0. 80

1 Silber à 100 Lepta . Rußland : 1 Imperial 10 Gold- Rubel .

Großbritannien 1 Sterling ) in Gold . . 20. 43 1 Rubel in S A 100 Kopeken 2. 16

und Irland : 1 12 Pence 1. — Schweden : 44 in Gold (Kronor) . . 11. 25

Italien : * ück in Gold e
. ilber à

— Dere

1 Lira in Silb 100 Centeſiiimim . 0. 80 [ Schweiz : 1 16 . 20

Niederlande : 1 Zehn⸗Gulden k in Gold S 1 F 0. 80

1 Bulden in Silber A 100 Cents . . . 1. 70 Serbien : inar⸗Stück in Gold 16 . 20

Nordamerika : 1 Eagle (10 Dollar ) in Gold . 42 . — 1 D r à 100 Para 0. 80

1 Dollar in Gold oder Silber à 100 Cents . . 4. 20 Spanien : 1 Zwanzig⸗Peſ ück 16 . 20

Norwegen : 1 Zehn⸗Kron t in Gold (Kronor) 11. 2⁵ 1 Peſeta in Silber à 100 Cente 8 0. 80

1 Krone in Silber à 100 Dere . . 1. 08 Türkei : 1 türk. Pfund in Gold à 100 Piaſter 18 . 50

Maß und Gewicht .

Hekto heißt hundert. Kilo heißt tauſend. Hundert Quadratmeter bilden 1 Ar (a). Hundert Liter bilden das Hektoliter (hl) oder

Centi hundertſtel . Milli heißt tauſendſtel . Hundert bilden ein Hektar (ha). das Faß.

Gewogjen wird mit dem Kilo (kg). Hundert Hektarbilden 1 Quadratkilometer ( àKm) . Tauſend Liter ſind 1 Kubikmeter (obm) .

Gemeſſen wird mit dem Liter (J. überſicht .
Ein Liter reines, 4 Grad C warmes Waſſer wiegt

1 Kilo oder 2 Pfund. 1 Ar ( a )= 100 U◻U◻Meter (Am) .
rgenmaß . 1 ◻Meter ( am) S 10000 ◻ Zen

Die Einheit bildet das Meter (m) oder der 4 (ꝗcm) .
Der hunde rtſte Teil d. Meters heißtZentimtr . 1 illi
Der tauſendſte Teil de s helßt das 1U◻8—

meter ( mm) oder der 1 8 1
Tauſend Meter heißen das Kilometer (kKm). 1 Hektar (ha) 100 Ar (a)

Überſicht (Am) .
1 Meter (m) (Stab ) = 100 Zentimeter ( m) = H1 ◻l Kilometer ( qkm) 100

10000 Ar ( a ) 1000 000 —

3. Körper⸗ oder Hohl
1000 Millimeter ( mm) (Strich).

1 Zentimeter ( m) 10 Millimeter ( mm) .
1 Kilometer ( m) 1000 Meter (m) .

2. Flächenmaß .
Die Einheit bildet das Quadratmeter ( am)

oder der Quadratſtab .
Das halbe Liter 14 der Schoppen.
Fünfzig Liter ſind 1 Scheffel.

Hektar cha)

Die Einheit iſt das Liter () oder die Kanne.

4
1timeter

Pfund).

Überſicht .
Liter () ( Kanne )=1000 Kubikzentimeter (ebem).
Hektoliter (hl) (Faß) = 100 Liter ().

4. Gewicht .
e Einheit iſt das Gramm (g).

d Gramm bilden 1 Kilogramm (kg) S2. 2

= 10000 ◻II Meter Ein halbes Kilogramm heißt das Pfund .

Fünfzig Kilogramm oder 100 Pfund bilden 1
Zentner (2).

8 Tonne (t).
maß.

Kilogramm
Gramm (8)
Tonne (t) = 1

Meter (qm) .

1
1
1

Tanſend Kilogramm oder 2000 Pfund bilden 1

überſicht .
1000 Gramm ( g)

1000 Milligramm (mg) .
000 Kilogramm (kg).
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